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Corporate Governance umfasst das gesamte System der 
Leitung und Überwachung eines Unternehmens. Dazu 
zählen seine Organisation, Werte, geschäftspolitischen 
Grundsätze und Leitlinien sowie interne und externe Kon
troll- und Überwachungsmechanismen. Gute und trans
parente Corporate Governance gewährleistet eine verant-
wortungsvolle, auf Wertschöpfung ausgerichtete Leitung 
und Kontrolle des Unternehmens. Sie fördert das Vertrauen 
der nationalen und internationalen Anleger, der Finanz-
märkte, der Kunden und anderer Geschäftspartner, der 
Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in die BASF.

Grundlegende Merkmale des Corporate-Governance-Systems 
der BASF SE sind das duale Leitungssystem mit einer trans­
parenten und effektiven Aufteilung von Unternehmensleitung 
und deren Überwachung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, 
die paritätische Besetzung des Aufsichtsrats mit Vertretern der 
Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie die Mitverwaltungs- und 
Kontrollrechte der Aktionäre in der Hauptversammlung.

Leitung und Geschäftsführung durch den  
Vorstand

▪▪ Vorstand personell strikt vom Aufsichtsrat getrennt
▪▪ Legt Unternehmensziele und strategische  

Ausrichtung fest
▪▪ Berichtet dem Aufsichtsrat

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung 
und vertritt die BASF SE bei Geschäften mit Dritten. Der Vor­
stand ist personell strikt vom Aufsichtsrat getrennt, der die 
Tätigkeit des Vorstands überwacht und über dessen Besetzung 
entscheidet: Kein Mitglied des Vorstands kann zugleich Mitglied 
des Aufsichtsrats sein. Als zentrale Aufgabe der Unternehmens­
leitung legt der Vorstand die Unternehmensziele und die strate­
gische Ausrichtung der BASF-Gruppe und ihrer einzelnen 
Geschäftsbereiche fest, bestimmt die interne Unternehmens­
organisation und entscheidet über die Besetzung der 
Managementpositionen auf den Ebenen unterhalb des Vor­
stands. Er steuert und überwacht das Geschäft der BASF­
Gruppe durch Planung und Festlegung des Unternehmens­
budgets, durch Allokation von Ressourcen und Management­
kapazitäten, durch Begleitung und Entscheidung wesentlicher 
Einzelmaßnahmen und durch Kontrolle der operativen 
Geschäftsführung.

Sein Handeln und seine Entscheidungen richtet der Vorstand 
dabei am Unternehmensinteresse aus. Er ist dem Ziel einer 
nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. 
Zu den Aufgaben des Vorstands gehört die Aufstellung des 
Konzern- und des Einzelabschlusses der BASF SE. Darüber 
hinaus hat er dafür Sorge zu tragen, dass bei der Tätigkeit des 
Unternehmens die Rechtsvorschriften und unternehmensinter­
nen Richtlinien eingehalten werden (Compliance). Hierzu gehört 
unter anderem die Einrichtung angemessener Kontroll- und 
Risikomanagementsysteme.
	 Der Vorstand trifft Entscheidungen, die durch Gesetz, die 
Geschäftsordnung des Vorstands oder Beschluss des Vor­
stands dem Gesamtvorstand vorbehalten sind, in regelmäßigen 
vom Vorstandsvorsitzenden einberufenen Vorstandssitzungen. 
Basis der Vorstandsentscheidungen sind grundsätzlich detail­
lierte Informationen und Analysen der Geschäftsbereiche und 
Facheinheiten und, soweit dies erforderlich erscheint, externer 
Berater. Vorstandsbeschlüsse können grundsätzlich mit ein­
facher Mehrheit gefasst werden. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. Ein Veto­
recht gegen Beschlüsse des Vorstands hat er dagegen nicht. 
Im Übrigen ist jedes Vorstandsmitglied in den ihm zugewiese­
nen Aufgabenbereichen einzeln entscheidungsbefugt.
	 Der Vorstand kann zur Beratung und Entscheidung einzel­
ner Sachfragen Vorstandsausschüsse einsetzen, denen min­
destens drei Vorstandsmitglieder angehören müssen. Zur Vor­
bereitung wesentlicher Entscheidungen, wie Akquisitions-, 
Devestitions-, Investitions- oder Personalentscheidungen, hat 
der Vorstand auf der Ebene unterhalb des Vorstands verschie­
dene Kommissionen eingesetzt, die die geplanten Maßnahmen 
unabhängig von dem betroffenen Geschäftsbereich intensiv 
prüfen, deren Chancen und Risiken bewerten und auf dieser 
Grundlage dem Vorstand Bericht erstatten und Entscheidungs­
vorschläge vorlegen.
	 Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeit­
nah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten 
Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements sowie der Compliance und stimmt 
mit dem Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung des Unter­
nehmens ab.
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Für bestimmte in der Satzung der BASF SE festgelegte Ge­
schäfte der Gesellschaft muss der Vorstand vor Abschluss die 
Zustimmung des Aufsichtsrats einholen. Dazu gehören der 
Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Unterneh­
mensteilen sowie die Emission von Anleihen und vergleichbaren 
Finanzinstrumenten. Dies ist jedoch nur notwendig, wenn der 
Erwerbs- oder Veräußerungspreis beziehungsweise der Emissi­
onsbetrag im Einzelfall 3 % des im jeweils letzten festgestellten 
Konzernabschluss der BASF-Gruppe ausgewiesenen Eigen­
kapitals übersteigt.

	� Mehr zum Risikomanagement im Prognosebericht ab Seite 113

	 Die Mitglieder des Vorstands, ihre Aufgabenbereiche und die von ihnen 
wahrgenommenen Mandate in Aufsichtsorganen anderer Gesellschaften 
sind auf Seite 138 aufgeführt. Die Vergütung des Vorstands wird aus-
führlich im Vergütungsbericht ab Seite 140 dargestellt.

Überwachung der Unternehmensleitung durch 
den Aufsichtsrat

▪▪ Aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät  
den Vorstand

▪▪ Vier Aufsichtsratsausschüsse eingerichtet

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und über­
wacht und berät den Vorstand bei der Leitung des Unterneh­
mens. Da Mitglieder des Aufsichtsrats nicht zugleich dem 
Vorstand angehören können, ist bereits strukturell ein hohes 
Maß an Unabhängigkeit bei der Überwachung des Vorstands 
sichergestellt.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Größe und Zusammen­
setzung des Aufsichtsrats sind neben der SE-Verordnung die 
Satzung der BASF SE und die Vereinbarung über die Beteiligung 
der Arbeitnehmer in der BASF SE (Beteiligungsvereinbarung). 
Im November 2015 wurde die Beteiligungsvereinbarung um 
Regelungen zur Umsetzung der seit dem 1. Januar 2016 gel­
tenden gesetzlichen Geschlechterquote im Aufsichtsrat ergänzt. 
Das deutsche Mitbestimmungsgesetz gilt für die BASF als eine 
Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) nicht.
	 Der Aufsichtsrat der BASF SE besteht aus zwölf Mitgliedern. 
Sechs Mitglieder werden von den Aktionären in der Hauptver­
sammlung gewählt. Die anderen sechs Mitglieder werden vom 
BASF Europa Betriebsrat, der Vertretung der europäischen 
Arbeitnehmer der BASF-Gruppe, bestellt.
	 Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen durch Be­
schlüsse, die mit einfacher Mehrheit der an der Abstimmung 
teilnehmenden Aufsichtsratsmitglieder gefasst werden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, 
der immer ein von den Aktionären gewähltes Aufsichtsratsmit­
glied sein muss. Dieses Beschlussverfahren gilt auch für die 
Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern durch 
den Aufsichtsrat. 
	 Der Aufsichtsrat der BASF SE hat vier Aufsichtsratsaus­
schüsse eingerichtet: den Personalausschuss, den Prüfungs­
ausschuss, den Nominierungsausschuss und seit 2015 den 
Strategieausschuss.

	� Mehr zur Satzung der BASF SE und zur Beteiligungsvereinbarung  
unter basf.com/de/cg/investor

	� Die Mitglieder des Aufsichtsrats der BASF SE und die von ihnen  
wahrgenommenen Mandate in Aufsichtsorganen anderer  
Gesellschaften sind auf Seite 139 aufgeführt. 

	 Die Vergütung des Aufsichtsrats wird im Vergütungsbericht  
ab Seite 146 dargestellt.
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Duales Leitungssystem der BASF SE
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Personalausschuss 

Mitglieder: 
Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitz), Michael Diekmann, Robert 
Oswald, Michael Vassiliadis

Aufgaben:
–– Bereitet die Bestellung der Vorstandsmitglieder durch den  
Aufsichtsrat sowie die mit den Vorstandsmitgliedern abzu­
schließenden Anstellungsverträge vor

–– Achtet bei den Vorschlägen für die Berufung von Mitgliedern 
des Vorstands auf deren fachliche Eignung, internationale 
Erfahrung und Führungsqualität, die langfristige Nachfolge­
planung sowie auf Vielfalt – insbesondere die angemessene 
Berücksichtigung von Frauen 

–– Bereitet die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über das 
System und die Festsetzung der Höhe der Vorstands­
vergütung vor 

Prüfungsausschuss 

Mitglieder: 
Dame Alison Carnwath DBE (Vorsitz), Ralf-Gerd Bastian,  
Franz Fehrenbach, Michael Vassiliadis

Aufgaben:
–– Bereitet die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichts­
rats zur Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses vor 
und erörtert die Quartals- und Halbjahresberichte vor ihrer 
Veröffentlichung mit dem Vorstand 

–– Befasst sich mit der Überwachung des Rechnungslegungs­
prozesses, der Abschlussprüfung, der Wirksamkeit des  
internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, 
des internen Revisionssystems sowie mit Fragen der Com­
pliance

–– Ist zuständig für die Beziehungen zum Abschlussprüfer der 
Gesellschaft: bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers vor, 
überwacht dessen Unabhängigkeit, legt gemeinsam mit 
dem Abschlussprüfer die Schwerpunkte der Abschluss­
prüfung fest, vereinbart das Prüfungshonorar und legt die 
Bedingungen für die Erbringung von Leistungen außerhalb 
der Abschlussprüfung durch den Abschlussprüfer fest

–– Ist berechtigt, alle von ihm als erforderlich angesehenen 
Auskünfte vom Abschlussprüfer und vom Vorstand einzu­
holen; kann zudem in alle Geschäftsunterlagen der BASF 
Einsicht nehmen und diese und alle anderen Vermögens­
gegenstände der BASF prüfen. Mit diesen Prüfungen kann 
der Prüfungsausschuss auch Sachverständige wie Wirt­
schaftsprüfer und Rechtsanwälte beauftragen

Nominierungsausschuss

Mitglieder: 
Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitz), Dame Alison Carnwath DBE, 
Prof. Dr. François Diederich, Michael Diekmann, Franz Fehren­
bach, Anke Schäferkordt

Aufgaben:
–– Identifiziert geeignete Kandidaten für die Aufsichtsrats­
besetzung auf Basis der vom Aufsichtsrat beschlossenen  
Zusammensetzungsziele

–– Bereitet die Vorschläge des Aufsichtsrats an die Haupt­
versammlung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder vor

Strategieausschuss

Mitglieder: 
Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitz), Dame Alison Carnwath DBE, 
Michael Diekmann, Robert Oswald, Michael Vassiliadis

Aufgaben:
–– Befasst sich mit der strategischen Weiterentwicklung des 
Unternehmens und bereitet Zustimmungsbeschlüsse des 
Aufsichtsrats zu wesentlichen Akquisitionen und Devesti­
tionen des Unternehmens vor 
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Ziele für die Zusammensetzung des  
Aufsichtsrats

▪▪ Kriterien für Besetzung: fachliche und persönliche 
Qualifikation, Vielfalt und Unabhängigkeit

Ein wichtiges Anliegen guter Corporate Governance ist es, eine 
dem Unternehmen angemessene Besetzung der verantwort­
lichen Unternehmensorgane Vorstand und Aufsichtsrat sicher­
zustellen. Vorstand und Aufsichtsrat der BASF SE müssen mit 
Persönlichkeiten besetzt sein, die eine ausgewogene Berück­
sichtigung aller für die Leitung und Überwachung der BASF als 
einem großen, weltweit tätigen und kapitalmarktorientierten 
Unternehmen der chemischen Industrie erforderlichen Kennt­
nisse, Fähigkeiten und persönlichen Voraussetzungen gewähr­
leisten. 
	 Der Aufsichtsrat hat am 21. Oktober 2010 gemäß Ziffer 
5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex Ziele für die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats beschlossen und diese in 
seinen Sitzungen am 20. Dezember 2012 und am 22. Oktober 
2015 ergänzt. Danach soll der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit 
durch seine Mitglieder über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachliche Erfahrungen verfügen
–– in der Führung eines international tätigen Unternehmens,
–– in industrieübergreifender Wertschöpfung entlang unter­
schiedlicher Wertschöpfungsketten,

–– in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren und

–– auf dem Gebiet technischer und wissenschaftlicher Inno- 
vationen im Bereich der Chemie, chemienaher und Chemie­
produkte verwendender Gebiete.

Mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats muss 
i.S.v. § 100 Abs. 5 AktG über Sachverstand auf den Gebieten 
der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. Im 
Hinblick auf Vielfalt sollen im Aufsichtsrat unterschiedliche 
berufliche und internationale Erfahrungen und die Beteiligung 
von Frauen berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die 
Unabhängigkeit ist es Ziel des Aufsichtsrats, dass alle 
Aufsichtsratsmitglieder unabhängig im Sinne der Wertungen 
des Kodex sind. Personen, bei denen ein Interessenkonflikt 
bestehen kann, sollen nicht zur Wahl in den Aufsichtsrat vor­
geschlagen werden. Dies gilt grundsätzlich auch für Personen, 
die am Tag der Wahl das 70. Lebensjahr vollendet haben. Seit 
Oktober 2015 besteht ein zusätzliches Zusammensetzungsziel: 
Die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat soll in der Regel  
15 Jahre nicht überschreiten; dies entspricht drei regulären 
satzungsgemäßen Mandatsperioden. Dieses neue Ziel wird 
von den von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichts­
ratsmitgliedern bereits mit einer Ausnahme erreicht.
	 Bei der Einschätzung der Unabhängigkeit geht der 
Aufsichtsrat davon aus, dass weder die Bestellung als Arbeit­
nehmervertreter noch eine mehr als zwei Jahre zurückliegende 
Mitgliedschaft im Vorstand für sich genommen eine Einstufung 
als unabhängig ausschließen. 

Auf dieser Basis sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats alle 
derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats als unabhängig zu 
betrachten. Wir sind der Überzeugung, dass mit der gegen­
wärtigen Besetzung die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele, 
mit der genannten Ausnahme bei der Zugehörigkeitsdauer, 
erfüllt sind.

Festlegungen zur Förderung der Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen in der BASF SE

▪▪ Mindestquote im Aufsichtsrat, Zielgrößen für 
Vorstand und die obersten Führungsebenen

Am 24. April 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teil­
habe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft getreten. 
	 Bei der BASF SE wird das Gesetz wie folgt umgesetzt:  
Nach § 17 Absatz 2 SE-Ausführungsgesetz ist der Aufsichtsrat 
einer börsennotierten Europäischen Gesellschaft (SE), der aus 
derselben Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern 
besteht, zu jeweils mindestens 30 % aus Frauen und Männern 
zusammenzusetzen. Der Aufsichtsrat der BASF SE besteht 
derzeit aus neun Männern und drei Frauen. Zwei der sechs von 
der Hauptversammlung gewählten Vertreter der Aktionäre sind 
Frauen. Bei gegebenenfalls erforderlichen Neubesetzungen im 
Aufsichtsrat der BASF SE wird der Frauenanteil in Einklang mit 
den gesetzlichen Anforderungen und den darauf aufbauenden 
Regelungen der Beteiligungsvereinbarung der BASF SE von 
derzeit 25 % auf mindestens 30 %, das heißt vier Frauen, 
erhöht. Die gesetzliche Mindestquote wird damit spätestens 
nach der nächsten regulären Aufsichtsratswahl im Jahr 2019 
erreicht. 
	 Außerdem hat der Aufsichtsrat als Zielgröße für den Vor­
stand gemäß § 111 Abs. 5 Aktiengesetz festgelegt, dass 
mindestens eine Frau dem Vorstand der BASF SE angehören 
soll. Dies entspricht bei derzeit acht Vorstandsmitgliedern 
einem Anteil von 12,5 %. Dieser Anteil war bereits zum Zeit­
punkt der Festlegung der Zielgröße erreicht. 
	 Der Vorstand hat zudem gemäß den gesetzlichen Vor­
gaben in § 76 Abs. 4 Aktiengesetz Zielgrößen für den Frauen­
anteil auf den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
der BASF SE beschlossen. Diese liegen bei 9,4 % für den 
Frauenanteil auf der ersten Führungsebene unterhalb des 
Vorstands und bei 11,8 % auf der zweiten Führungsebene. Das 
entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Festlegung der Ziel­
größen. 
	 Die Frist für die Erreichung der Ziele für den Vorstand der 
BASF SE und die beiden Führungsebenen unterhalb des Vor­
stands wurde auf den 31. Dezember 2016 gesetzt. Anschlie­
ßend wird das Unternehmen die Zahlen überprüfen und erneut 
Zielgrößen für die BASF SE beschließen.

	 Mehr zum Anteil von Frauen in Führungspositionen in der  
BASF-Gruppe weltweit auf Seite 45
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Rechte der Aktionäre  

▪▪ Mitverwaltungs- und Kontrollrechte der Aktionäre  
in der Hauptversammlung

▪▪ Jede Aktie eine Stimme

Die Aktionäre nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontrollrechte 
in der Hauptversammlung wahr. Die Hauptversammlung wählt 
die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats und beschließt ins­
besondere über die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, Kapitalmaß­
nahmen, die Ermächtigung zum Aktienrückkauf, Satzungs­
änderungen sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.
	 Jede Aktie der BASF SE gewährt eine Stimme. Die Aktien 
der BASF SE sind Namensaktien. Die Inhaber der Aktien müs­
sen sich mit ihren Aktien in das Aktienregister der Gesellschaft 
eintragen lassen und sind verpflichtet, die nach dem Aktien­
gesetz für die Eintragung in das Aktienregister erforderlichen 
Angaben mitzuteilen. Eintragungsbeschränkungen und insbe­
sondere eine Begrenzung der auf einen Aktionär höchstens 
eingetragenen Aktien bestehen nicht. Nur die im Aktienregister 
eingetragenen Personen sind als Aktionäre stimmberechtigt. 
Die eingetragenen Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimm­
recht in der Hauptversammlung selbst auszuüben oder es 
durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
ausüben zu lassen. Eine Höchstgrenze für Stimmrechte eines 
Aktionärs oder Sonderstimmrechte bestehen nicht. Damit ist 
das Prinzip „one share, one vote“ vollständig umgesetzt. 
	 Jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär ist berech­
tigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort das Wort zu 
den jeweiligen Tagesordnungspunkten zu ergreifen und Aus­
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, 
soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Eingetragene Aktionäre sind 
zudem berechtigt, in der Hauptversammlung Anträge zu 
Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu stellen 
und Beschlüsse der Hauptversammlung anzufechten und 
diese gerichtlich auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. 
	 Aktionäre, die Aktien mit einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von mindestens 500.000 € besitzen – dies ent­
spricht 390.625 Aktien – können außerdem die Ergänzung der 
Tagesordnung der Hauptversammlung um zusätzliche Tages­
ordnungspunkte verlangen.

Umsetzung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex  

▪▪ BASF SE entspricht allen Empfehlungen des  
Deutschen Corporate Governance Kodex

BASF unterstützt den Deutschen Corporate Governance 
Kodex als ein wichtiges Instrument zur kapitalmarktorientierten 
Weiterentwicklung von Unternehmensführung und -kontrolle 
und bekennt sich zu einer verantwortungsvollen Unterneh­
mensführung, die auf eine nachhaltige Steigerung des Unter­
nehmenswertes ausgerichtet ist.
	 Die BASF SE entspricht allen Empfehlungen des zuletzt im 
Mai 2015 geänderten Deutschen Corporate Governance 
Kodex. Dies gilt auch für die neuen Empfehlungen zum Auf­
sichtsrat, wie zum Beispiel die Festlegung einer Regelhöchst­
dauer für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. Ebenso erfüllt 
BASF fast vollständig die nichtobligatorischen Anregungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Anregung, den 
Aktionären die Verfolgung der gesamten Hauptversammlung 
im Internet zu ermöglichen, setzen wir nicht um. Die Haupt­
versammlung wird bis zum Ende der Rede des Vorstands­
vorsitzenden öffentlich zugänglich im Internet übertragen.  
Die anschließende Behandlung der Tagesordnung machen wir 
nicht im Internet zugänglich, um den Charakter der Haupt­
versammlung als eine Präsenzversammlung unserer Aktionäre 
zu wahren.

	 Die gemeinsame Entsprechenserklärung 2015 von Vorstand und 
Aufsichtsrat der BASF SE ist auf Seite 152 wiedergegeben.

	 Mehr zur Entsprechenserklärung 2015, zur Umsetzung der Kodex- 
Anregungen und zum Deutschen Corporate Governance Kodex unter  
basf.com/de/governance
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Angaben gemäß § 315 Abs. 4 Handelsgesetz-
buch und erläuternder Bericht des Vorstands 
nach § 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz

Zum 31. Dezember 2015 betrug das gezeichnete Kapital der 
BASF SE 1.175.652.728,32 €, eingeteilt in 918.478.694 
Namensaktien ohne Nennbetrag. Jede Aktie gewährt in der 
Hauptversammlung eine Stimme. Stimmrechts- und Übertra­
gungsbeschränkungen bestehen nicht. Mit allen Aktien sind die 
gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Ein Anspruch der 
Aktionäre auf Verbriefung von Aktien (Ausstellung von Aktien­
urkunden) ist nach der Satzung ausgeschlossen. Verschiedene 
Aktiengattungen oder Aktien mit Sonderrechten bestehen 
nicht.
	 Für die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands gelten die gesetzlichen Bestimmungen in Artikel 39 
SE-VO, § 16 SE-Ausführungsgesetz und §§ 84, 85 Aktien­
gesetz sowie § 7 der Satzung der BASF SE. Danach bestimmt 
der Aufsichtsrat die Anzahl der Vorstandsmitglieder (wenigs­
tens zwei), bestellt die Vorstandsmitglieder und kann einen 
Vorstandsvorsitzenden sowie einen oder mehrere stellvertre­
tende Vorsitzende ernennen. Die Mitglieder des Vorstands 
werden für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren bestellt, 
wobei Wiederbestellungen zulässig sind. Der Aufsichtsrat kann 
ein Vorstandsmitglied abberufen, wenn ein wichtiger Grund für 
die Abberufung besteht. Wichtige Gründe sind insbesondere 
eine grobe Verletzung der Vorstandspflichten und die Entzie­
hung des Vertrauens durch die Hauptversammlung. Über die 
Bestellung und Abberufung entscheidet der Aufsichtsrat nach 
eigenem pflichtgemäßen Ermessen.
	 Die Änderung der Satzung der BASF SE bedarf nach Artikel 
59 Abs. 1 SE-VO eines Beschlusses der Hauptversammlung, 
der mit einer Mehrheit von nicht weniger als zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen gefasst worden ist, sofern nicht die für 
deutsche Aktiengesellschaften nach dem Aktiengesetz gelten­
den Vorschriften eine größere Mehrheit vorsehen oder zulas­
sen. Das Aktiengesetz sieht für Satzungsänderungen in § 179 
Abs. 2 eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vor. Änderungen 
der Satzung, die lediglich die Satzungsfassung betreffen, kann 
nach § 12 Ziffer 6 der Satzung der BASF SE der Aufsichtsrat 
beschließen. Dies betrifft insbesondere die Anpassung des 
Grundkapitals und der Aktienzahl nach der Einziehung 
zurückgekaufter BASF-Aktien und nach einer Neuausgabe von 
Aktien aus dem genehmigten Kapital.

Der Vorstand der BASF SE ist durch Beschluss der Hauptver­
sammlung vom 2. Mai 2014 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 1. Mai 2019 das gezeichnete Kapital um 
bis zu 500 Millionen € durch Ausgabe neuer Aktien gegen 
Geld- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den 
Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu 
gewähren. Dies kann auch dadurch geschehen, dass die 
neuen Aktien von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung 
übernommen werden, diese den Aktionären anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist demgegenüber 
ermächtigt, in bestimmten – in § 5 Ziffer 8 der Satzung der 
BASF SE genannten – Ausnahmefällen das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Höchstbetrag von 
insgesamt 20 % des Grundkapitals auszuschließen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn bei der Kapitalerhöhung 
gegen Geldeinlagen der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis der BASF-Aktie nicht wesentlich unterschreitet 
und gemessen am bisherigen Aktienbestand nicht mehr als 
10 % neue Aktien ausgegeben werden oder um in geeigneten 
Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
gegen Überlassung von BASF-Aktien zu erwerben. 
	 Die Hauptversammlung hat den Vorstand am 27. April 2012 
ermächtigt, bis zum 26. April 2017 bis zu 10 % der zum Zeit­
punkt der Beschlussfassung bestehenden Aktien (10 % des 
Grundkapitals) zu erwerben. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des 
Vorstands über die Börse oder im Wege eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Erwerbsangebots. Der Vorstand ist 
ermächtigt, die zurückgekauften Aktien wieder zu veräußern  
(a) über die Börse, (b) durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
Angebot und mit Zustimmung des Aufsichtsrats an Dritte,  
(c) gegen Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis einer 
BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet, und (d) gegen Sachleistungen, insbesondere im 
Rahmen eines Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen. Bei der Wiederveräuße­
rung gemäß (c) und (d) ist das Bezugsrecht der Aktionäre aus­
geschlossen. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, die erworbe­
nen Aktien einzuziehen und das Grundkapital um den auf die 
eingezogenen Aktien entfallenden Anteil am Grundkapital 
herabzusetzen.
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Die von der BASF SE emittierten Schuldverschreibungen 
gewähren den Inhabern der Schuldverschreibungen das 
Recht, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Schuldverschreibungen 
zum Nennbetrag zu verlangen, wenn eine Person oder meh- 
rere abgestimmt handelnde Personen nach dem Zeitpunkt der 
Begebung der Schuldverschreibung eine solche Anzahl an 
Aktien der BASF SE halten oder erwerben, auf die mehr als  
50 % der Stimmrechte entfallen (Kontrollwechsel) und innerhalb 
von 120 Tagen nach dem Kontrollwechsel eine der in den 
Emissionsbedingungen genannten Ratingagenturen ihr Rating 
für die BASF SE oder die Schuldverschreibung zurückzieht 
oder auf ein Non-Investment-Grade-Rating absenkt. 
	 Im Fall eines Kontrollwechsels erhalten die Vorstands­
mitglieder unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen 
eine Entschädigung, die im Einzelnen im Vergütungsbericht auf 
Seite 146 beschrieben ist. Ein Kontrollwechsel liegt dabei vor, 
wenn ein Aktionär der BASF den Besitz von mindestens 25 % 
der BASF-Aktien oder die Aufstockung einer solchen Beteili­
gung mitteilt. Darüber hinaus erhalten Arbeitnehmer der  
BASF SE und ihrer Tochtergesellschaften, die als sogenannte 
Senior Executives der BASF-Gruppe eingestuft sind, eine 
Abfindung, wenn ihr Anstellungsverhältnis innerhalb eines 
Zeitraums von 18 Monaten nach dem Eintritt eines Kontroll­
wechsels von Seiten des Unternehmens beendet wird; es sei 
denn, die Beendigung ist durch ein schuldhaftes Verhalten des 
Arbeitnehmers veranlasst. Der gekündigte Arbeitnehmer erhält 
in diesem Fall eine Abfindung in Höhe von maximal 1,5 Jahres­
bezügen (Festgehalt), abhängig von der Anzahl der Monate, 
die seit dem Kontrollwechsel verstrichen sind. 
	 Die übrigen nach § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch gefor­
derten Angaben betreffen Umstände, die bei der BASF SE  
nicht vorliegen.

	 Mehr zu den von der BASF SE emittierten Schuldverschreibungen unter 
basf.com/de/investor/bonds

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Die BASF SE hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtver­
sicherung abgeschlossen, in deren Deckung die Tätigkeit der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats einbezogen ist 
(D&O-Versicherung). Diese Versicherung sieht für den Vorstand 
den durch § 93 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz gesetzlich vor­
geschriebenen Selbstbehalt und für den Aufsichtsrat den in 
Ziffer 3.8 Abs. 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
empfohlenen Selbstbehalt vor.

Aktienbesitz von Mitgliedern des Vorstands und 
des Aufsichtsrats

Kein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats hält Aktien 
der BASF SE und darauf bezogene Optionen oder sonstige 
Derivate, die 1 % des Grundkapitals oder mehr repräsentieren. 
Darüber hinaus beträgt auch der Gesamtbesitz an Aktien der 
BASF SE und sich darauf beziehender Finanzinstrumente aller 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder weniger als 1 % der 
von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien.

Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat 
(meldepflichtige Wertpapiergeschäfte nach  
§ 15a Wertpapierhandelsgesetz) 

Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie bestimmte 
Angehörige sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz ver­
pflichtet, den Erwerb und die Veräußerung von BASF-Aktien 
und anderer darauf bezogener Rechte der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der Gesellschaft mitzuteilen, 
sofern die Wertgrenze von 5.000 € innerhalb des Kalenderjahres 
überschritten wird. 
	 Im Jahr 2015 sind von Mitgliedern des Vorstands und Auf­
sichtsrats und deren meldepflichtigen Angehörigen insgesamt 
vier Erwerbsgeschäfte mit Stückzahlen zwischen 338 und 
10.500 BASF-Aktien mitgeteilt worden. Der Preis pro Stück lag 
zwischen 75,99 US$ und 85,92 €. Das Volumen der einzelnen 
Geschäfte lag zwischen 28.184,13 € und 797.895,00 US$. Die 
mitgeteilten Wertpapiergeschäfte sind auf der Website der 
BASF SE veröffentlicht.

	 Mehr zu den im Jahr 2015 mitgeteilten Wertpapiergeschäften unter 
basf.com/de/governance/share-dealings

Angaben zum Abschlussprüfer

Die Hauptversammlung am 30. April 2015 hat auf Vorschlag 
des Aufsichtsrats die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs­
gesellschaft zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts der BASF-Gruppe für das 
Geschäftsjahr 2015 gewählt. KPMG ist auch Abschlussprüfer 
des Jahresabschlusses der BASF SE, und Prüfungsgesell­
schaften aus dem KPMG-Verbund prüfen den Großteil der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften. KPMG 
ist seit dem Jahresabschluss 2006 Abschlussprüfer der  
BASF SE. Verantwortlicher Abschlussprüfer ist seit der Prüfung 
des Jahresabschlusses 2010 Wirtschaftsprüfer Hans-Dieter 
Krauß.


